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EDITORISCHER BERICHT

Die Bände 26,1 , 26,2 und 26,3 enthalten die überlieferten Nachschriften von Hegels Rechts-

philosophievorlesungen in Heidelberg und Berlin  ; dabei sind in dem Band 26,1 diejenigen Nach-

schriften vereinigt , die in die Zeit vor der Publikation der Grundlinien der Philosophie des 

Rechts 1 fallen , während die beiden anderen Bände diejenigen Nachschriften wiedergeben , die Hegel 

auf der Grundlage seines Kompendiums gehalten hat . Die Kollegien von 1817/18 , 1821/22 , 

1824/25 und das infolge Hegels Tod abgebrochene Kolleg von 1831/32 sind jeweils nur durch eine 

Nachschrift (Wannenmann , Anonymus (Kiel) , v . Griesheim und Strauß) bezeugt . Für das Kol-

leg von 1818/19 existiert neben der Nachschrift Homeyer eine Nachschrift der Einleitungsstunden 

durch Wannenmann , und außer der Nachschrift Hotho gibt es für das Kolleg von 1822/23 noch 

Aufzeichnungen von K . W . L . Heyse in einem Druckexemplar der Grundlinien . In allen diesen 

Fällen bietet die erhaltene oder vollständige Nachschrift den Leittext . Lediglich für das Kolleg von 

1819/20 sind zwei Nachschriften überkommen , Ringier und Anonymus (Bloomington) , die in der 

Wiedergabequalität allerdings derart differieren , daß es angemessen erschien , zunächst die Nach-

schrift Ringier als Leittext zu wählen und zu Beginn des Abschnittes über die bürgerliche Gesell-

schaft auf die Nachschrift Anonymus (Bloomington) als Leittext umzustellen . 2

1 Das Buch erschien Ende 1820 , war aber vordatiert auf das Jahr 1821 , s . GW 14 ,3 . 857f .
2 Siehe GW 26 ,1 . 455 und die Apparatnotiz zu 455 ,15 .
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I  . 	 Zur  Entw i ck lungsg e s ch i ch t e  d e r  Vo r l e sungen  

üb e r  d i e  Ph i l o soph i e  d e s  Re ch t s

Auf Hegels Beschäftigung mit Gegenständen des Rechts (unter Einschluß des Verfassungsrechts , 

des Staatsrechts und des Staatskirchenrechts) und der Gesellschaft (Polizeiwissenschaft und Staats-

ökonomie) ist sowohl in Hinsicht auf veröVentlichte und unveröVentlichte Schriften und Fragmente 

wie auch auf seine gymnasialpädagogische Lehr- und universitäre Vorlesungstätigkeit bereits bei der 

Darstellung der Entstehungsgeschichte der Grundlinien der Philosophie des Rechts ausführlich 

eingegangen worden . 3 Die folgenden Darlegungen konzentrieren sich auf die Entwicklungsgeschichte 

der Rechtsphilosophievorlesungen .

J ena

Vom Sommersemester 1802 an bis zum Ende seiner Dozententätigkeit in Jena kündigte Hegel 

insgesamt fünf Mal ein Kolleg über Naturrecht an , 4 allerdings ist nicht gesichert , ob alle oder wel-

che dieser Vorlesungen stattfinden konnten . Daß keines dieser Kollegs zustande gekommen sei , ist 

zwar denkbar , aber es kann die Annahme , Hegel habe fünfmal ohne Resonanz eine Vorlesung 

angekündigt , nicht viel Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen . Mangels direkter Zeugnisse , ent-

weder in der Form von Vorlesungsmanuskripten oder Vorlesungsnachschriften , ist über die inhaltliche 

und argumentative Gestaltung dieser Jenaer Naturrechtsvorlesung nichts Gewisses zu sagen . Dieser 

Mangel bestand aber noch nicht , als Rosenkranz für seine Hegel-Biographie den Nachlaß sichtete 

und Rudolf Haym für sein Hegel-Buch  5 seitens der Familie Hegel die Gelegenheit erhielt , abermals 

die noch vorhandenen Manuskripte durchzusehen . Beiden lag , nach dem , was sie daraus referierten 

3 Siehe GW 14 ,3 . 837–844 . Zur Ergänzung darf noch angemerkt werden , daß Hegel bereits 
im Studium mit Problemen des Naturrechts bekannt geworden ist  : er und sein Kompromotionaler 
Hölderlin dürften im Zuge ihres Studiums in Tübingen auch eine Vorlesung des Professors für prak-
tische Philosophie , Eloquenz und Poesie August Friedrich Bök über Naturrecht gehört haben und 
sie mußten im Zusammenhange des Magisterexamens 1790 Inauguralthesen des Professors Bök im 
Fache Moral verteidigen , die in diesem Jahre Themen des Naturrechts behandelten  ; s . dazu „… im 
Reiche des Wissens cavalieremente “? Hölderlins , Hegels und Schellings Philosophiestu-
dium an der Universität Tübingen . Herausgegeben von Michael Franz . Tübingen 2005 . 
(= Schriften der Hölderlin-Gesellschaft Band 23/2 . Materialien zum bildungsge-
schichtlichen Hintergrund von Hölderlin , Hegel und Schelling Band  2) 
11–23 , [101]–159 , sowie Michael Franz , Ulrich Gaier , Valérie Lawitschka  : Hölderlin 
Texturen 1 .2 . »Alle meine Hofnungen« Tübingen 1788–1793 . Herausgegeben von der 
Hölderlin-Gesellschaft Tübingen . Tübingen 2017 . (Schriften der Hölderlin-Gesellschaft 
Band 20/1 .2) 91–93 .

4 Die Vorlesungen sind angekündigt für die vier Semester vom Sommer 1802 bis zum Win-
ter 1803/04 und für das Sommersemester 1805 , im Sommersemester 1802 unter dem Titel  ju s 
n a t u r ae c iv i t a t i s  e t  gent ium ,  sonst als  Ju s  n a t u r ae  ;  vom Sommer 1802 bis zum 
Winter 1803/04 enthalten die Ankündigungen den Zusatz ex dictatis , in der letzten lautet er ex 
eodem als Rückverweis auf ex libro per aestatem prodituro , vgl . B 4 ,1 . 80f , 83f  ; Kimmerle  : 
Dokumente . 53f .

5 Hegel und seine Zeit . Vorlesungen über Entstehung und Entwickelung , Wesen und 
Werth der Hegel’schen Philosophie von R[udolf] Haym . Berlin 1857 .
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bzw . zitierten sowie dazu anmerkten  6 , ein zu den Jenaer Naturrechtsvorlesungen gehöriges und 

vermutlich umfängliches , oVensichtlich keine Datierungs- oder Zuordnungsschwierigkeiten bietendes 

Manuskriptkonvolut vor , das insoweit den Aufbau der Vorlesung erkennen ließ oder wenigstens 

begründete Vermutungen darüber zu stützen vermochte , Rosenkranz , bestätigt durch Haym , dazu 

zu veranlassen , die von ihm angeführten Textpartien dem Schluß der Vorlesung zuzuordnen . Das 

Verhältnis dieser Manuskripte zu anderen in die ersten Jenaer Jahre gehörenden Texten hat Rosen-

kranz mißkannt (und Haym nicht richtig zu stellen vermocht) und damit nicht aufrecht zu erhal-

tende Abhängigkeitsverhältnisse zu anderen Texten , namentlich den Jenaer Systementwürfen II 

und dem System der Sittlichkeit postuliert . 7 Allerdings aber stehen die Vorlesungsmanuskripte 

in einem größeren Kontext weiterer , in das Jahr 1802 fallender , in den umfassenden Komplex des 

Natur- und Staatsrechts gehörender Ausarbeitungen , deren Chronologie , soweit sie rekonstruierbar 

ist , sich so darstellt  :

Um seiner Ankündigung gemäß ex dictatis die Vorlesung halten zu können , dürfte Hegel im 

Frühjahr 1802 bis zum Beginn des Sommersemesters am 10 . Mai   8 mit der Anfertigung einer ent-

sprechenden vortragsfähigen (wiewohl nicht unbedingt schon vollständig ausformulierten) Vorlage 

beschäftigt gewesen sein . Und unangesehen die Möglichkeit , daß er das vorliegende Vorlesungs

manuskript zu ergänzen oder zu überarbeiten für angebracht gehalten haben könnte , wird er es sich 

spätestens im (kürzeren oder längeren) Vorlauf zum Beginn des Wintersemesters am 18 . Oktober   9 

wieder vorgenommen haben .

Im November/Dezember 1802 und im Frühjahr (Mai/Juni) 1803 erschienen der Haupt- und 

der Schlußteil des Naturrechtsaufsatzes im Kritischen Journal . 10 OVenbar lag bei Erscheinen 

des ersten Teils der zweite auch schon gesetzt vor , doch wurden beide wohl mit Rücksicht auf den 

begrenzten Umfang eines Zeitschriftenstückes auf zwei Hefte verteilt . 11 Darüber , wann der Aufsatz 

niedergeschrieben wurde und in den Satz ging , ist nichts bekannt , aber die Annahme , daß er wäh-

rend des Sommers und Spätsommers ausgearbeitet wurde , also im wesentlichen parallel zur Natur-

rechtsvorlesung im Sommersemester , dürfte zutreVend sein .

Eine weitere umfangreiche Arbeit dieser Zeit stellt das von Rosenkranz im Nachlaß aufgefun-

dene und von ihm als System der Sittlichkeit betitelte Reinschriftmanuskript zur praktischen 

Philosophie dar , 12 das nicht früher als im Herbst/Winter 1802/03 niedergeschrieben worden sein  

  6 Siehe Rosenkranz  : Hegel’s Leben . 132–141 und Haym  : Hegel und seine Zeit . 164f , 
414–416 , 496 Endnote 3 , 509 Endnote 13  ; GW 5 . 459–467 .

  7 Vgl . hierzu und zum folgenden die Ausführungen von Kurt Rainer Meist in GW 5 . 699–702 .
  8 Siehe B 4 ,1 . 83 und 310 Anmerkung 2 .
  9 Siehe B 4 ,1 . 83 und 310 Anmerkung 3 .
10 Siehe Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts , seine Stelle 

in der praktischen Philosophie , und sein Verhältniß zu den positiven Rechtswissenschaf­
ten . In  : Kritisches Journal der Philosophie herausgegeben von Fr . Wilh . Joseph Schelling 
und Ge . Wilhelm Fr . Hegel . Zweyten Bandes zweytes Stück . Tübingen 1802 . [1]–88 , 
Zweyten Bandes drittes Stück . Tübingen 1803 . [1]–34  ; GW 4 . 417–485  ; zu den Publika-
tionsdaten s . GW 4 . 539f .

11 Siehe dazu die Angaben in GW 4 . 532 .
12 Siehe Rosenkranz  : Hegel’s Leben . 124–132 . Die aufgrund einer irrigen Datierung eben-

falls fehlgehende Zuordnung des Systems der Sittlichkeit zu einem angeblich in Frankfurt aus-
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kann . 13 Nach dieser Datierung läßt sich das Manuskript nicht mit der Naturrechtsvorlesung vom 

Sommer 1802 in Zusammenhang bringen , wohl aber mit dem (aus formalen , auf die Statuten der 

Jenaer philosophischen Fakultät zurück gehenden , Gründen nicht verwirklichten) Projekt Hegels , 

im Wintersemester 1802/03 eine Gratisvorlesung zur Critik des Fichteschen Naturrechts zu 

halten , das sich dann vermutlich in einen Publikationsplan wandelte und zur Niederschrift des 

Systems der Sittlichkeit führte . 14

Der von Hegel seit etwa 1799 verfolgte publizistische Plan einer Kritik der Verfassung 

Deutschlands mündete Ende 1802 in eine ( fragmentarische) Reinschrift  ; die Arbeit daran brach 

er wohl unter dem Eindruck der politischen Entwicklungen (Reichsdeputationshauptschluß) ab . 15

Während für dieses Projekt , das rücksichtlich der anderen naturrechtlich ausgerichteten Vorhaben 

den staatsrechtlich und politisch orientierten , den anderen Arbeitsschwerpunkten gegenüber sicher 

nicht abgeschotteten Arbeitsbereich markiert , eine eigene Linie an Vorarbeiten , Entwürfen und Aus-

arbeitungen bestand , ist angesichts einer Vielzahl von nahe beieinander liegenden oder identischen 

thematischen Feldern für Vorlesung , Naturrechtsaufsatz und System der Sittlichkeit davon aus-

zugehen , daß sich ihre Bearbeitung und je auch unterschiedliche Ausgestaltung auf eine weitgehend 

gemeinsame Materialgrundlage stützte . Unverkennbare textliche Dependenzverhältnisse zwischen 

dem Vorlesungsmanuskript , dem Naturrechtsaufsatz und dem Reinschriftfragment in welcher Kom-

bination oder Richtung auch immer scheint es nicht gegeben zu haben , wenigstens lassen die ein-

zigen Kenner des Vorlesungsmanuskripts , Rosenkranz und Haym , nichts über dessen Verhältnis 

zum Naturrechtsaufsatz verlauten , während sie sich darin einig sind , daß die Ausführungen des 

Vorlesungsmanuskripts sich an das System der Sittlichkeit mit der Änderung der Konzeption des 

Schlusses anschließen 16 bzw . ausgestaltend anlehnen 17 . Rosenkranz’ Feststellung geht wegen der 

zugrunde liegenden Falschdatierung der Manuskripte überhaupt fehl , und auf für die Naturrechts-

gearbeiteten System der Philosophie (s . ebenda 102f) ist seit der grundlegenden Neudatierung der 
Jenaer Schriften gegenstandslos geworden (s . Kimmerle  : Zur Chronologie von Hegels Jenaer 
Schriften . 153f  ; Kimmerle  : Die Chronologie der Manuskripte Hegels . 354) . Haym hatte 
die von Rosenkranz vorgenommene Zuordnung als Systemteil aufrechterhalten , demgegenüber aber 
die Datierung berichtigt und das Manuskript in einen Zusammenhang mit der Naturrechtsvorlesung 
von 1802 gestellt (s . Haym  : Hegel und seine Zeit . [159]) . 

13 Vgl . Kimmerle  : Zur Chronologie von Hegels Jenaer Schriften . 153f  ; Kimmerle  : Die 
Chronologie der Manuskripte Hegels . 354  ; Ziesche  : Der handschriftliche Nachlaß He-
gels . T . 1 . 89–93 , 136f , 137f  ; Ziesche/Schnitger  : Der handschriftliche Nachlaß Hegels . 
T . 2 . 86 , 92  ; s . auch schon Rosenzweig  : Hegel und der Staat . (ND) Bd 1 . 130  ; Rosen
zweig  : Hegel und der Staat . (NA) . 163 und die Ausführungen zur Entstehungsgeschichte in 
GW 5 . 662–665 .

14 Vgl . dazu die Darlegungen von Kurt Rainer Meist in GW 5 . 665–667 und insgesamt seine 
Einleitung in Georg Wilhelm Friedrich Hegel  : System der Sittlichkeit [Critik des Fichte
schen Naturrechts] . Mit einer Einleitung von Kurt Rainer Meist herausgegeben von 
Horst D . Brandt . Hamburg 2002 . [IX]–XXXIX .

15 Siehe zur näheren Entstehungsgeschichte GW 5 . 592–595 .
16 Siehe Rosenkranz  : Hegel’s Leben . 133  ; GW 5 . 459 .
17 Siehe Haym  : Hegel und seine Zeit . 164  ; GW 5 . 465 .
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vorlesungen des Sommers 1802 und auch des Winters 1802/03 bestimmte Manuskripte kann das 

von Haym angenommene Verhältnis aus chronologischen Gründen nicht zutreVen . 18

So wertvoll , angesichts des Totalverlustes , die von Rosenkranz und Haym bezüglich des Manu

skriptes der Naturrechtsvorlesung beigebrachten doch recht spärlichen Nachrichten sind , darf nicht 

übersehen werden , daß Rosenkranz und ihm folgend Haym ihre Aufmerksamkeit auf einen be-

grenzten Komplex der Vorlesung fokussieren , einmal nämlich auf das Verhältnis von Kunst , Reli-

gion und Philosophie in Bezug auf die sittliche Identität eines Volkes und die Rolle des Kultus in 

der Religion , 19 zum andern die mythisch gefärbte historische Konstruktion der Religionsgeschichte 

von der Naturreligion zum gegenwärtigen Protestantismus schematisiert als Abfolge ursprünglicher 

Einheit , Entzweiung und Wiederherstellung der Einheit , 20 während zum übrigen , d . h . umfang-

reicheren Inhalt des Manuskripts von Rosenkranz nicht mehr gesagt ist , als daß Hegel den BegriV 

des Unterschiedes der Verfassungen weiter ausgearbeitet habe , 21 und zu Gehalt und Struktur 

Haym nur bemerkt , die Naturrechtsvorlesungen hätten sich unmittelbar an jenen Entwurf (des 

Systems der Sittlichkeit) angelehnt . 22 Diese Zurückhaltung oder Beschränkung ist umso bemer-

kenswerter , als die Textzeugen , auf die sich Rosenkranz und Haym bei ihren Darstellungen stützen 

– wie begriVliche und inhaltliche Kriterien nahelegen – zeitlich nicht kohärent sind und verschie-

denen Kollegien angehört haben dürften , 23 das Manuskript also nicht aus einem Guß gewesen sein 

wird , was die beiden allerdings nicht angemerkt haben . Daß es ihnen mangels eingehender Ausein-

andersetzung mit dem Manuskript entgangen sei , ist möglich , aber nicht wahrscheinlich . Vielmehr 

ist wohl anzunehmen , zwischen 1802 und dem Sommer 1805 habe der Ausbau des Manuskripts 

keine allzu auffälligen Etappen durchlaufen und Rosenkranz und Haym hätten die sichtbaren Spu-

ren kontinuierlicher Weiterarbeit als einem normalen Arbeitsprozeß geschuldet verbucht . Und es ist 

zu vermuten , beide hätten im Manuskript keine signifikanten argumentativen oder thematischen 

Unterschiede zu den anderen naturrechtlichen und staatsphilosophischen Arbeiten der Zeit wahrge-

nommen und darum davon abgesehen , ausführlicher darauf einzugehen . Es wäre freilich verfehlt , 

ausgehend von dieser Vermutung den Versuch einer vollständigen Rekonstruktion des thematischen 

Gehalts und der argumentativen Struktur der Naturrechtsvorlesung zu unternehmen . Selbst wenn 

man berücksichtigt , daß ein Großteil der Themenfelder – vielleicht mit Ausnahme einer Kritik des 

18 Vgl . hierzu auch die Ausführungen in GW 5 . 668f .
19 Siehe Rosenkranz  : Hegel’s Leben . 132–135 , 140f  ; GW 5 . 459f  ; Haym  : Hegel und 

seine Zeit . 164f  ; GW 5 . 465 .
20 Siehe Rosenkranz  : Hegel’s Leben . 135–140  ; GW 5 . 460–464  ; Haym  : Hegel und 

seine Zeit . 165 , 414–416  ; GW 5 . 466f .
21 Siehe Rosenkranz  : Hegel’s Leben . 133  ; GW 5 . 459  : Er arbeitete den BegriV des 

Unterschiedes der Verfassungen weiter aus und bestimmte den Stand der Freien für die 
Monarchie als den Adel  ,  insofern derselbe der Majestät im stummen , die  For m de s 
Gehor s am s tragenden Kamp fe gegenüberstehe .

22 Siehe Haym  : Hegel und seine Zeit . 164  ; GW 5 . 465 .
23 Vgl . Kimmerle  : Dokumente . 78 mit Fußnote 13  ; Kimmerle  : Zur Chronologie von 

Hegels Jenaer Schriften . 151f . Als früher dürften die Passagen gelten , die der Darstellung in 
Rosenkranz  : Hegel’s Leben . 135–140  ; GW 5 . 460–464 zugrunde liegen , als später die den 
Ausführungen ebenda 132–135 , 140f  ; GW 5 . 459f entsprechen .
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bisherigen Naturrechts – durch den Gegenstand vorgegeben ist , so muß doch , um nur einige Bei-

spiele zu benennen , ungeklärt bleiben , ob die im Naturrechtsaufsatz wie im System der Sittlich-

keit sichtbare Orientierung am Staatsmodell der antiken Polis und an der gesellschaftsintegrativen 

Funktion der natürlichen Polissittlichkeit  24 auch in der Vorlesung gegenwärtig war und ebenso das 

Theoriestück einer Ständelehre  25 und ob sie ebenfalls Elemente der dort in Ansätzen skizzierten 

Theorie der Anerkennung  26 enthielt . Nach Haym  27 hätte man sich die Vorlesung ähnlich (etwa drei-

teilig gestuft) aufgebaut zu denken wie das System der Sittlichkeit , aber darüber hinaus gehendes 

läßt sich nicht schlußfolgern .

Eine letzte Gemeinsamkeit zwischen dem Manuskript der Naturrechtsvorlesung , dem Natur-

rechtsaufsatz und dem System der Sittlichkeit dürfte mit Sicherheit die Materialgrundlage (in 

Form von Exzerpten und Notizen etwa) gebildet haben , die sich , in welcher Weise auch immer 

ergänzt oder neu strukturiert , bis zu den Heidelberger und Berliner Kollegs zur Rechtsphilosophie 

(und gewiß noch eine Zeit darüber hinaus) erhalten hat . 28

Von den als Vorlage für das Kolleg über das  Sy s tem der specu l a t iven Ph i lo soph ie 

im Winter 1803/04   29 bestimmten Vorlesungsmanuskripten sind umfängliche Fragmente erhalten , 30 

darunter auch einige zum Systemteil der Philosophie des Geistes  31 , in denen Hegel zunächst 

den Geist in der ersten Form des Bewußtseins in seiner  neg a t ive [ n ]  Bez iehung au f  die 

Natur  32 anhand dreier Momente der Existenz des Bewußtseyns  33 (hier noch in Beibehaltung 

24 Vgl . dazu entsprechende Stellen GW 4 . 449 , 467f , 469 , 481f  ; GW 5 . 324f , 341–343 .
25 Vgl . dazu GW 4 . 455–458 , 462 , 468  ; GW 5 . 328–339 .
26 Vgl . GW 4 . 459  ; GW 5 . 290 , 295 , 298f , 301 , 303 , 304f , 315 , 320 , 347 , 359 . Zur 

weiteren Entfaltung des BegriVs und zum Ausbau der Theorie des Anerkennens s . unten 1519f.
27 Siehe Haym  : Hegel und seine Zeit . 164  ; GW 5 . 465 .
28 So wird Hegel , nach seiner Kritik an der Straftheorie Paul Johann Anselm Feuerbachs im 

Naturrechtsaufsatz (s . GW 4 . 429 , 473f  ; Hegels Bezugnahmen sind von den Bandherausgebern 
in den Anmerkungen nicht dokumentiert) , schwerlich das einmal erarbeitete Material zu Feuerbach 
nach der Publikation des Aufsatzes vernichtet haben  ; er hätte es für seine erste Rechtsphilosophie
vorlesung in Heidelberg neu erstellen müssen (die Fährnisse des Lebens und der Zeitläufte wie Krieg , 
Umzüge , Heirat und ihren Einfluß auf den Erhalt oder die Zerstörung von Hegels Sammlungen 
lassen wir hier außer Betracht)  ; vgl . in diesem Band die Anmerkungen zu GW 26 ,1 . 49 ,11–13 , 
273 ,25–26M , 382 ,1–4 , 382 ,12–15 , GW 26 ,3 . 1190 ,11–15 . Unterschieden werden muß zwischen 
den Materialien , also den von Hegel gepflegten und kontinuierlich herangezogenen Exzerpten- und 
Notizensammlungen , von denen nur wenige Zeugnisse übrig geblieben sind , und solchen Skizzen , 
Entwürfen , Ausarbeitungen , die mit der Neufassung oder der abschließenden Reinschrift eines Tex-
tes als abgearbeitet und erledigt gelten mußten und daher schon von Hegel selbst nicht aufbewahrt 
wurden . Das Manuskript zu seinen Jenaer Naturrechtsvorlesungen hat Hegel nun ebenso konserviert 
wie die Reinschrift des Systems der Sittlichkeit . Dies dürfte als Hinweis darauf zu deuten sein , 
daß die Vorlesungsmanuskripte der Rechtsphilosophievorlesung und zuerst das der Heidelberger Vor-
lesung sich nicht an das Jenaer Manuskript anschlossen .

29 Zur Vorlesungsankündigung vgl . Kimmerle  : Dokumente . 54  ; GW 6 . 351 .
30 Zusammengestellt zu Jenaer Systementwürfe I in GW 6 .
31 Siehe GW 6 . 265–326 , hier bezeichnet als Fragmente 15–22 .
32 Siehe GW 6 . 275 .
33 Siehe GW 6 . 277 .
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der Terminologie Schellings ›Potenzen‹ genannt) betrachtet  : Sprache/Gedächtnis , Werkzeug/Arbeit 

und Gut/Familie . 34 Im letzten Fragment folgt auf die bewußtseinstheoretische Ausformulierung des 

sozialkonstitutiven Prinzips des Anerkennens , das im Durchgang durch eine radikale gegenseitige 

Negation und gegenseitige Aufhebung der Totalitäten der Einzelnen ihre Bewußtseine im absoluten 

Bewußtsein , im allgemeinen Geist eines Volkes aufgehoben sein läßt , die Skizzierung der realen 

Ausprägungen und Funktionsweisen jener Potenzen in einem Volk , d . h . in der Gesellschaft , 35 ein-

schließlich einer durch Adam Smith informierten Kritik an der mechanisierten Arbeitsteilung in der 

industriellen Güterproduktion . 36

Insbesondere die im Fragment 22 bearbeiteten Themenfelder spielen erkennbar in die Bereiche 

hinüber , die auch in einer Naturrechtsvorlesung , wie sie Hegel für dieses Semester wiederum ange-

kündigt hatte , 37 ihre Behandlung hätten finden können . Inwieweit dies von Einfluß auf die Gestal-

tung der Naturrechtsvorlesung gewesen sein könnte oder war , ist nicht mehr feststellbar .

Auch hinsichtlich des letzten , für das Sommersemester 1805 angekündigten Kollegs über Natur-

recht – diesmal nach einem im Sommer erscheinenden Lehrbuche zu halten  38 – sind keine Informa-

tionen vorhanden , insbesondere darüber nicht , ob es überhaupt stattgefunden habe .

Das Manuskript zur Realphilosophie (Systementwurf III  39) , das Hegel vermutlich im Spät-

sommer oder Herbst des Jahres 1805 im Hinblick auf die für das Wintersemester 1805/06 geplante 

und im Sommersemester wiederholte Vorlesung zur Natur- und Geistesphilosophie  40 niederschrieb , 41 

enthält im zweiten Teil , der Darstellung der Philosophie des Geistes , ausgedehnte Abhandlungen 

rechtsphilosophischer Probleme in einem allerdings noch wenig stringent durchkomponierten struk-

turellen Zusammenhang , der gleichwohl erkennbar auf ihre spätere Ausformung in der enzyklo-

pädischen Darstellung bzw . in den Vorlesungen zur Rechtsphilosophie vorausweist und gegründet 

vermuten läßt , daß Hegel spätestens mit dem Sommer 1805 das in welcher Form auch immer 

noch vorhandene ursprüngliche Vorlesungsmanuskript des Naturrechts aufgegeben und demgemäß 

ein darauf gegründetes eigenes Kolleg zu dieser Disziplin aus dem Programm seiner Vorlesungen 

genommen hat .

34 Vgl . GW 6 . 280–306 , Fragmente 19–21 .
35 Der BegriV ›Volk‹ bezeichnet gleichermaßen die soziale wie die politische Gemeinschaft  : Hegel 

übersetzt im Naturrechtsaufsatz , wo er aus Diogenes Laërtios zitiert , polis mit ›Volk‹ , s . GW 4 . 
469 ,35–37 und 617 die Anmerkung zur Stelle .

36 Siehe GW 6 . 307–326 , Fragment 22 .
37 Vgl . Kimmerle  : Dokumente . 54 .
38 Vgl . Kimmerle  : Dokumente . 54 . Über die wiederholten Publikationspläne Hegels vgl . zu-

sammenfassend die Ausführungen im Editorischen Bericht zu Jenaer Systementwürfe II , GW 7 . 
361f .

39 Siehe GW 8 . 3–287 .
40 Vgl . Kimmerle  : Dokumente . 55 . Sicher ist lediglich , daß das Kolleg des Sommersemesters 

1806 stattfand (s . Kimmerle  : Dokumente . 63f)  ; bei den für den Winter 1806/07 und für das 
Sommersemester 1807 angekündigten Vorlesungen ist es zweifelhaft ob sie noch bzw . sicher , daß 
sie nicht gehalten wurden .

41 Vgl . GW 8 . 318 .
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